
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/4/29 90/06/0204
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §41 Abs1;

AVG §42 Abs2;

ZustG §7;

Rechtssatz

Es liegt keine ordnungsgemäße Zustellung vor, wenn im Falle des Vorhandenseins mehrer Parteien die behördliche

Erledigung in einer gemeinsamen Sendung an diese Parteien adressiert war, es sei denn, daß ihnen die Sendung

nachweislich zugegangen ist (Hinweis E 23.1.1992, 91/06/0194).
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